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Untergrund gearbeitet haben, wurden ach 1945 Von der Konviktsleitung tiısch beobachtet. Bald sınd
die katholischen Zeitgenossen gestorben. oachım Köhler

KLAUS-JÜRGEN MÜLLER (unter Miıtarbeıt von ERNST WILLI HANSEN): Armee und Drıittes ReichA939
Darstellung und Dokumentatiıon (Sammlung Schönıngh ZUur Geschichte und Gegenwart). Paderborn:
Schöningh 1987. 413 Geb D8,—.

Das gewichtigste Kapıtel dieses Buches steht ın der Eınleitung. Es rag die Überschrift »Versuc)| eıner
hıstoriıschen Interpretation« ®} 11—44). Zunächst se1l die Frage ach dem »Verhältnis VvVon Armee und
Nationalsozialısmus« D 11), ach der »Rolle der bewaffneten Macht 1mM ‚D ritten Reich«« ( 7), ach dem
» Verhältnis VO  — Armee und NS-Staat« (S 13) ın der Diskussion wıe ın der historischen Betrachtung »1MmM
Rahmen eines ıberalen Verfassungsdenkens« traktiert worden. Das Urteıl laute dann, »die preufßisch-
deutsche Armee habe sıch in unzulässiger Weise in olıtık und Gesellschaft eingemischt, sıe gar domuinıiert
und se1l daher mitverantwortlic für das Hitler-Regime und dessen Taten« ® 12) Von eiınem anderen
»demokratietheoretischen Ansatz US« werde die These ‚9 »eın CNS tachmuilıtärisches Denken«
als Erbe von Kaiserreich und der Ara Seeckt »fur das polıtische Versagen der milıtäriıschen Führungsschicht
angesichts der Herausforderung durch den Nationalsoz1ialısmus verantwortlich machen« se1 (S 12)
Demgegenüber erstrebt der Verfasser, Protessor tür Neuere Geschichte der Universıität der Bundeswehr
Hamburg (seıt und seıt 1977 uch der Uniiversıität Hamburg, für dieses Vorhaben durch
einschlägıge Untersuchungen bestens vorbereitet (5.7. eiıne »umtfassende geschichtliche Einordnung
jense1lts VO:  — politisch-moralischen und rein indiıvidualisierenden Betrachtungsweisen« S 7 Mittel AazZzu
sind iıihm die vorherige »Klärung wesentlicher Sachverhalte« und die »Bereitstellung aNSCMECSSCHNCI
Einordnungskriterien» (S 13) Dıies geschieht ıIn (insgesamt fünf) » Thesen«.

ach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches habe die »Militär-Elite« entschlossen »a den wesentlı-
chen Elementen ihrer historiıschen FExıstenz« festgehalten und nıcht den hıstorisch möglıchen »Ausweg«
beschritten, sıch VO  3 eiıner »gleichzeıtig politischen und professionellen FElıte« eiıner »MUur noch
professionellen Gruppe milıtärischer Fachleute« wandeln S 21) Die Regierung Hıtler sel 1933 auf der
Basıs einer »Entente« zwıischen »Gruppen der tradıtionellen FElıten« und der »Führung der Hıtler-
Bewegung« gebildet worden; dort habe die Reichswehr »eınen besonderen Stellenwert und eın besonderes
Gewicht« besessen Über das »Grundmuster dieser Koalition mıt Hıtler« habe »innerhalb der
milıtäriıschen Führungsschicht« zunächst »keine Meinungsverschiedenheiten« gegeben, sondern lediglich
Dıtfterenzen ber »Fragen der Taktık, der Methode, der konkreten Ausgestaltung dieses Grundmusters«
S .. Den eigentlichen Bruch in der Kontinuität dieser Milıtär-Elite habe nıcht das Jahr 1933 gebracht,
sondern das Jahr 1938, gekennzeichnet durch die Blomberg-Fritsch-Krise und den Rücktritt VO  3 General
Beck 1mM Zusammenhang mit der Sudetenkrise Zusammenfassend: »Im ahmen der deutschen
Milıtärgeschichte kann der geschilderte Prozeß der Umwandlung einer einst politischen Elıite in ıne NUur

och tunktionale Elite als srevolutionär« 1m Sınne eınes grundlegenden Bruchs einer historischen Tradıtion
bezeichnet werden« ®) 40) Diıesen »revolutionären« Prozeß zu verhindern der gar rückgängig machen,
se1l der Miliıtär-Elite nıcht gelungen Daraus habe sıch einerseıts der »systemdestabilisierende
Widerstand« entwickelt (D 42). » Für die Mehrheit des Öheren Offizierskorps«, beschließt der Vertasser
seiıne historische Interpretation, habe »dagegen selbst die Degradierung eiıner rein tunktionalen Elite den
Grundkonsens mMiıt Hıtler und seinem Regime nıcht entscheidend beeinträchtigen« vermocht. Dıieser
»Grundkonsens« habe der außenpolitischen Zielsetzung eiıner europäischen Führungsrolle gegolten und
der »gesamtgesellschaftlıchen« Vorbereitung und Führung eines Krıieges (S 43) Auch der »Vernichtungs-
krieg« die Sowjet-Union habe diesen Grundkonsens nıcht aufgehoben (S 44) Soweıt die » Thesen«.

Die »Darstellung« (S 47-126) folgt dieser Gedankenführung. Dıie »Dokumentation« S 127-397) belegt
die Darstellung und belegt uch die Interpretation. Letzteres erklärt wohl uch die Fülle und Ausführlich-
keıt dieses VO:  — Ernst Woill: Hansen mustergültig bearbeiteten Buchteıles.

Besondere Beachtung verdient der Abschniıtt ber die Einführung des »Arier-Paragraphen« in den
Streitkrätten. Mindestens 1m Einzeltall 1st damals begriffen worden, dafß »ethische Aspekte« geht und

die Grundlagen des usammenhaltes 1mM Offizıerkorps und 1m Heer (DA Kirchengeschichtlich
ınteressant sind die Ausführungen ber den »Widerhall des Kirchenkampfes« und ber die Behandlung der
»Militärseelsorge« 1m Kapıtel » Armee und innerpolitische Spannungen —1938« (D 79 besonders
auch der wiedergegebenen militärgeschichtlichen Dokumente.

Der Vertasser wıll Lehrenden und Lernenden ın Universıität, Schule und polıtischer Bildung die »eıgene
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Urteilsbildung« und die » Arbeıt i Quellen« ermöglıchen (S 8) Das rechtfertigt die Aufnahme dieses
gediegenen Bandes in die »Sammlung Schöningh Zur Geschichte und Gegenwart«. Zu erwähnen ISt ferner,

Darstellung und Dokumentation dieses Bandes eine Fülle VO|  - Paradigmen für das Entstehen und tür die
Wahrnehmung VO'  w} » Weltverantwortung« enthalten. Martın YıLz

BERND ÜTHERS: Entartetes Recht. Rechtslehren und KronjJuristen 1mM rıtten Reich München: Beck 1988
2726 Brosch. 29,80

Das Werk, das I1  — als ıne Art übergreifende Darstellung rüherer Arbeiten des Verfassers verstehen
hat, macht aufs Cue«C bewußßit, wesentliche Zusammenhänge und Verbindungen, uch Überlagerungen,
bestehen zwischen Rechtsidee und Juristischer Methode, und, VOT allem, zwischen Recht und olıtık.

In einem ersten Teıl erortert der Verftasser die Rechtslehre 1im Natıionalsozialısmus. Ausgehend von der
bereits trüher ‚WONNECNCNH Erkenntnis, Nationalsozialısmus, anders als EeLW: ın der DDR, keine
großen Gesetzesreformen durchgeführt wurden und die rechtlich-politischen Ziele eın durch
unbegrenzte Auslegung, also durch radıkale iınhaltlıche Umdeutung der überkommenen esetze durch
Richterspruch, erreicht wurden, werden be1 der nationalsozıialistischen Überwindung der WeıLimarer
Rechtsordnung verschiedene Hıltsmuittel unterschieden: Fıne (angeblıch) CUuU«C Rechtsidee 1m Sınne eınes
pseudo-naturrechtlichen Ansatzpunktes Zur Überwindung revolutionär überholter Inhalte überkommener
(sesetze (»Legitimität Legalität«), CUu«c Rechtsquellen wıe z.B der »Führerwille« ZUur Überwindung
der Bindung des Rıchters das (sesetz und die Suche ach Auslegungsmethoden. Letztere mündete,
wıe der Vertasser elegt, ın eıne Neuauflage des alteren Methodenstreıits. Hıerüber 1st bisher verhältniısmä-
ßlg wen1g ekannt geworden. S1e charakterisiert das Wesen des Nationalsozialismus insotern zutreffend, als

des Detizits einer durchgängig und schlüssig begründeten Ideologie verschiedene Gruppen
miteinander konkurrierten. Um eıne rechtstheoretische Grundlegung des Rechtsbegriffs Nationalsozia-
lIısmus en sıch ınsbesondere arl Schmutt (»Konkretes Ordnungsdenken«) und arl Larenz (»Konkret-
Allgemeine Begriffe«) bemüht. Es erweılst sıch, daß sıch be1 diesen Anwendungsformen institutionellen
Denkens AUr pseudo-naturrechtliche Ansätze andelt, die gekennzeichnet sind durch begriffliche
Konturlosigkeit wıe inhaltliche Unschärte. Mıt ıhrer werden die Ablösung der Rechtsordnung VO:  —_
den geltenden Gesetzen gerechtfertigt und der Umsturz der Rechtsordnung alleın durch ıne Rechtspraxis
CONLira legem angestrebt. Dıiese Versuche enden zwangsläufig ın einem inhaltsleeren Posıtivismus des
Führerwillens. Das Interesse des Vertassers diesen Denkmodellen dient nıcht DUr der Hıstorie, sondern
auch, WI1e die Intention des Werks überhaupt, dem Anlıegen, Erkenntnisse für die Gegenwart gewinnen.
Das Denken In Institutionen hat sıch, der Verfasser, bıs in die heutige Zeıt ın Theorie und Gesetzgebung
unverdächtigt erhalten, und manche Institution hat SOSar Eıngang in das Grundgesetz gefunden. Dabei
stellen sıch Instiıtutionen als gefährlich dar Es siınd nıcht AUS dem Recht abgeleitete Ordnungen, sondern
ıdeologische Vorgaben, die ann aus sıch selbst heraus gerechtfertigt werden sollen.

Der zweıte Teıl des Werks gilt der Person und demerk Car/| Schmutt’s ach 1933 Ob die Frage: »Wıe
WAar das möglich ?«, damit wirklich beantwortet wird, mMag dahingestellt leiben. Dem Leser WIr: d
vorgeführt, WwI1e ıne grundsätzlich antiliberal, antıdemokratisch und autorıtär eingestellte Persönlichkeit,
deren Jurıstisches Denken durch Begriffe wI1e Dezıisıonıismus, Ausnahmezustand und Extremfall, Freund-
Feind-Verhältnis gepragt ist, frühzeitig das Aufkommen des totalıtären Staates begrüßt. Dabei gehörte Car/|
Schmutt ber jener eher verhältnismäfßig kleinen Spıtzengruppe der natıonalsozıialıstıschen Hochschul-
ehrer, die, WIeE ELW: arl Larenz der Ernst Rudolf Huber, siıch bewußt ZU) 1el BESCETIZL hatten,
rechtswissenschaftliche Fundamente des natiıonalsozialıstischen Staates begründen. Nach den zıtlerten
Schriften dieser utoren 1st bsolut eindeutig, sı1e ın vollem Bewußtsein mit juristischer Konsequenz

der Auflösung der Rechtsordnung arbeıiteten. Erstaunlich 1st NUr, mıiıt wiıeviel Intelligenz, Biıldung und
Wıssenschaftt, aber uch Eıtelkeıt, Eifersucht und Konkurrenz 1€es einherging. Der Verftasser schildert, WwWIıe
Carl chmuıtt die Spıtzengruppe der nationalsozialistischen Rechtslehrer polıtisch ber och übertraf, wenn

sıch EeLW: beeilte, die natiıonalsozıalıstischen Gewalttaten ach dem Röhm-Putsch rechtfertigen
der Überschrift » Der Führer schützt das Recht«. Dıie Verbindung ungewöhnlicher Intelligenz mıt
Gewissenlosigkeit und wohl auch Upportunismus macht das Skandalöse dieser schillernden Fıgur AUS, die

bıs heute tortdauernden Verklärungen ausgesetzt 1st. Es 1st ıne nıcht unterschätzende Bedeutungdes Werks, den diesbezüglichen Vertälschungen des Geschichts- und Personenbildes der Boden
erd Nıcht recht verständlich erscheint allerdings, WAaTrTUumn der Leser wiederholt VOrT


